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RS Vwgh 1983/4/18 82/10/0196
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1983

Index

Gesundheitswesen - LMG

40/01 Verwaltungsverfahren

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

AVG §52

LMG 1975 §20

Rechtssatz

Welche Vorsorge nach dem Stand der Wissenschaft möglich wäre und welche Vorsorge nach der Verkehrsau8assung

den Aufstellern solcher Automaten zumutbar wäre, muss durch Vernehmung eines Sachverständigen für derartige

Automaten geklärt werden (hier: Staubfreihaltung von Automaten für unverpackte Süsswaren).
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